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86 Pappeln stehen in 
der Allee, welche von 
Schmorkau in Rich-
tung Oschatz führt. 
Angepflanzt vor mindes-
tens 50 Jahren benötigen 
die Pappeln umfassende 
Pflegemaßnahmen, da-
rauf hatten die Schmor-

kauer bei der Einwoh-
nerversammlung im 
vergangenen Sommer 
hingewiesen.
In den Kronen befindet 
sich eine Menge Totholz, 
dicke Äste drohen he-
runter zu stürzen. Die 
Verkehrssicherheit kann 

nicht mehr gewährleistet 
werden. Eine lange Frost-
periode wäre nötig, um 
mit schwerer Technik auf 
die Felder zu fahren und 
die Bäume zu beschnei-
den. Nun wurde der so-
genannte Pappelschacht 
gesperrt, da die Arbeiten 

witterungsbedingt nicht 
ausgeführt werden konn-
ten. Bis zum Herbst wird 
die Stadtgärtnerei eine 
Lösung suchen. Der Weg 
wird von Radfahren, Jog-
gern und Spaziergängern 
in Richtung Oschatz ge-
nutzt.

Gefahr für Fußgänger und radfahrer
Pappelschacht in schmorkau wird gesperrt Die Verantwortung für 

den Hochwasserschutz 
an Gewässern ist pri-
mär eine staatliche 
Aufgabe.
Doch für die Sicherung 
seines Grund- und Gebäu-
deeigentums ist jeder Bür-
ger selbst in der Pflicht (§ 
5 Abs. 2 Wasserhaushalts-
gesetz). Das Wissen um 
die Gefahren und die not-
wendige Vorsorge sind der 
beste Weg, sich und seinen 
Besitz zu schützen.
Wer mehr zu diesem The-
ma wissen möchte ist am 
13. April 2019 von 9 bis 13 
Uhr zu einem Tag der of-

fenen Tür auf die Kläran-
lage Oschatz (Mannschat-
zer Straße 38) eingeladen.
Die Mitarbeiter des Ab-
wasserverbandes bieten 
Führungen über die Klär-
anlage an. Alle Kinder 
und gern auch die Erwach-
senen können ihr Wissen 
beim Spiel „Die Toilette 
ist kein Mülleimer“ tes-
ten und einen Blick hinter 
die Kulissen der Kanalvi-
deotechnik und des Ka-
nalkombi-Lkws werfen.

Weitere Infos unter 
www.bdz-hochwasserei-

genvorsorge.de oder 
www.abwasser-oschatz.de.

silke Wolf (l.) und Kathleen Teschmit von der Oschatzer stadtgärtnerei sperren den sogenannten pap-
pelschacht in schmorkau, da Äste herab zu stürzen drohen.  Foto: pF

Tag der offenen Tür
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Auf der Grundlage des § 4 Abs. 
1 der Sächsischen Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 62), und des § 89 der Sächsi-
schen Bauordnung (SächsBO) 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Mai 2016 (Sächs-
GVBl. S. 186), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Oktober 
2017 (SächsGVBl. S. 588) hat 
der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Oschatz mit Beschluss 
vom 5. März 2019 zur äußeren 
Gestaltung von baulichen An-
lagen sowie von Werbeanlagen 
und Warenautomaten folgende 
Satzung beschlossen:

Präambel

Der mittelalterliche Stadtgrund-
riss ist trotz verheerender Brände 
bis heute im Wesentlichen erhal-
ten geblieben. Dabei haben sich 
geschlossene, unregelmäßig breite 
Straßenräume ohne große Vor- und 
Rücksprünge entwickelt. Durch 
Knicke in der Straßenführung und 
leichte Krümmungen der Stra-
ßenachsen ist bei stadteinwärts 
gerichtetem Blick stets ein Raum-
abschluss durch Gebäude gegeben.
Die alte Stadtbefestigungsanlage 
ist nur noch in Teilen direkt sicht-
bar. Da aber das Gelände der Wall-
anlagen nicht bebaut wurde, ist 
heute eine Grenze zwischen mittel-
alterlicher Stadt zur neuzeitlichen 
Stadt deutlich sichtbar. 
Neben der stadtbildprägenden St. 
Aegidienkirche und dem Rathaus 
als die markantesten Gebäude 
in Oschatz sind eine Vielzahl von 
bescheidenen Bürgerhäusern für 
die Stadtgestalt von Bedeutung, 
die eine Ensemblewirkung von 
besonderem städtebaulichem Reiz 
bilden.
Fenster und Türen bestehender 
Gebäude sind ein wesentlicher 
Bestandteil der historischen Ar-
chitektur. Bestimmend sowohl für 
die Gestaltung der einzelnen Ge-
bäude, als auch für deren Wirkung 
im baulichen Zusammenhang, sind 
Dachformen, Material, Fassaden-
gliederungen und die Ausführun-
gen von Details:
1. Die Altstadt wird durch die 

traufständige geschlossene Bau-
weise von zwei- bis dreigeschos-
sigen Gebäuden geprägt.

2. Die vorherrschenden Dachfor-
men sind einfache Satteldächer 
mit einer Dachneigung zwischen 
40° und 50°. Nebengebäude im 
rückwärtigen Bereich weisen 
Pult- und Flachdächer auf.

3. Die vorherrschenden Materiali-
en sind: 

 a) Glattputzfassaden, Natur-
steingewände bzw. Putzfaschen 
b) Holz als Material für Fenster, 
Schaufenster und Türen

 c) rotbraun bis dunkelbraune Bi-
berschwanzziegel in Kronende-
ckung

4. Die Öffnungen in der Fassade 
haben die Proportionen stehen-
der Rechtecke.

5. Details, z. B. Gauben, Fenster 
mit Sprossen, horizontale Glie-
derungselemente und Schluss-
steine sind übergreifende, ge-
staltbestimmende Elemente für 
das Stadtbild.

Im historischen Stadtkern werden 
auch in Zukunft bauliche Verände-
rungen und Neubauten notwendig 
sein. Diese Satzung soll den Be-
wohnern, Bauherren und Planern 
die Gewähr bieten, dass das unver-
wechselbare Erscheinungsbild der 
Stadt erhalten bleibt und die Iden-
tität mit ihr bewahrt wird.

Gestaltungssatzung der Großen Kreisstadt Oschatz

§ 1 Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich dieser 
Satzung umfasst den gesamten 
Teil des historischen Stadtkerns 
in den Grenzen Freiherr-vom-
Stein-Promenade (östliche Grund-
stücke), Am Brühl entlang der 
Gleisführung der Kleinbahn in 
nördlicher Richtung bis Kreuzung 
B6 – Theodor-Körner-Straße, süd-
liche Grundstücke der Promenade 
bis zur Kreuzung Friedrich-Nau-
mann-Promenade - Leipziger Stra-
ße, abbiegend auf die Friedrich-
Naumann-Promenade in südlicher 
Richtung (östliche Grundstücke) 
und endet am Miltitzplatz einmün-
dend in die Freiherr-von-Stein-
Promenade.
(2) Die Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches der Satzung 
ist dem Lageplan, Anlage 1 zur 
„Gestaltungssatzung der Großen 
Kreisstadt Oschatz” zu entneh-
men. Es werden Zone 1 und Zone 2 
unterschieden.

§ 2 Baukörper

(1) Bauflucht
Die Stellung der Häuser in der Bau-
flucht einschließlich vorhandener 
Knicke und Vorsätze ist beizube-
halten. Eine Neuordnung, die Kor-
rekturen in der Bauflucht und Stel-
lung der Häuser beinhaltet, kann 
durch einen qualifizierten Bebau-
ungsplan herbeigeführt werden.

(2) Proportionen
Im Geltungsbereich der Sat-
zung sind die an den historischen 
Grundstücksgrößen und der ge-
schlossenen Bauweise entstande-
nen Proportionen der Baukörper in 
Breite und Höhe zu erhalten.

§ 3 Dach

(1) Dachform/ -neigung
Sämtliche Gebäude sind traufstän-
dig zum öffentlichen Verkehrsraum 
hin zu orientieren. Ausnahmen 
können auf Antrag bei Gebäuden 
zugelassen werden, die eine histori-
sche Giebelfassade aufweisen (siehe 

§ 7). Die Dächer sind vorzugsweise 
als Satteldächer mit mindestens 
35° auszubilden. Eckhäuser kön-
nen mit Walmdächern ausgestattet 
werden. Als Ausnahme können auf 
Antrag Mansarddächer zugelassen 
werden, wenn der historische Be-
stand des betreffenden Gebäudes 
oder der umliegenden Häuser dies 
rechtfertigt (siehe § 7).

(2) Dachüberstand
1. Der dem öffentlichen Verkehrs-

raum zugewandte Dachüber-
stand muss zwischen 0,2 m und 
0,4 m betragen und ist den be-
nachbarten Gebäuden anzupas-
sen. Die Maßgaben gelten jeweils 
ohne Dachrinne.

2. Der Dachüberstand darf nicht 
unterbrochen werden. Ausge-
nommen hiervon sind Gebäude 
mit Zwerchgiebel.

3. Die Traufe ist mit einer vorge-
hängten Rinne zu versehen. 
Innenliegende Rinnen sind nur 
zulässig, wenn der Bestand des 
betreffenden Gebäudes es erfor-
dert.

(3) Dachaufbauten
1. Dachaufbauten dürfen nicht 

mehr als 2/3 und Zwerchgiebel 
nicht mehr als 1/3 der Dachlän-
ge (an der Traufe zu messen) in 
Anspruch nehmen. Ausnahmen 
können bei ortsüblichen Fleder-
mausgauben auf Antrag zuge-
lassen werden. Ebenso können 
Ausnahmen bei Zwerchgiebeln 
zugelassen werden, wenn die 
Fassade ein stehendes Format 
aufweist oder der Bestand des 
Gebäudes dies rechtfertigt (siehe 
§ 7).

2. Auf einem Dach ist nur ein Ty-
pus von Dachaufbauten zulässig 
(z.B. Giebelgauben).

3. Die Dachfläche vor den Gauben 
darf das Maß von 3 Reihen Dach-
ziegeln nicht unterschreiten, wo-
bei Dachziegelreihen von Dach-
überständen nicht mitzurechnen 
sind. Bei Gebäuden mit Drempel 
müssen vor der Gaube mindes-
tens drei Dachziegelreihen bis 
zur Traufe vorhanden sein.

4. Dachaufbauten dürfen den First 
nicht überragen.

(4) Liegende Dachfenster, 
Dacheinschnitte
1. Liegende Dachfenster sind 

auf das unbedingt notwendige 
Mindestmaß zu beschränken. 
Vorrangig sind zur bauord-
nungsrechtlich notwendigen 
Belichtung und Belüftung der 
Dachräume Dachgauben nach 
Maßgabe des Abs. 3 vorzusehen.

2. Auf straßenseitigen Dachflächen 
sind liegende Dachfenster bis zu 
einer Größe von 0,60 m² (Glas-
fläche) zulässig. Ausnahmsweise 
kann auf Antrag eine Größe von 
maximal 0,75 m² (Glasfläche) 
zugelassen werden (siehe § 7), 
wenn
• die ausreichende Belichtung 

durch Gauben nicht erzielt 
werden kann,

• bei mehreren Dachflächen-
fenstern eine symmetrische 
Anordnung auf dem Dach er-
folgt und

• das Erscheinungsbild der Fas-
sade nicht beeinträchtigt wird.

 Die Glasflächen liegender 
Dachfenster dürfen in ihrer 
Gesamtheit 5 % der Dachflä-
che nicht überschreiten.

3. Die Rahmen von liegenden 
Dachfenstern sind in nicht glän-
zenden Farbtönen auszuführen.

4. Liegende Dachfenster müssen 
Mindestabstände von 1 m bis 
zum Ortgang und ebenso bis 
zum Dachfirst einhalten.

5. Mehrere Dachflächenfenster auf 
einer Dachseite sind im gleichen 
Format auszuführen.

6. Dacheinschnitte sind nur zuläs-
sig, wenn sie vom öffentlichen 
Verkehrsraum aus nicht einseh-
bar sind.

(5) Materialien
1. Als Dacheindeckung sind nicht-

glasierte Biberschwanztonziegel 
zu verwenden. Ausnahmsweise 
können Schieferdeckungen in den 
Farbtönen anthrazit bis schwarz 
auf Antrag zugelassen werden, 
wenn der historische Bestand des 

Gebäudes dies erfordert (siehe § 7).
2. Ortgangziegel sind zulässig, je-

doch darf keine Unterschieferung 
vorgenommen werden.

3. Die senkrechten Flächen von 
Gauben müssen eine glatte Ober-
fläche erhalten und die Farbe 
der Fassade übernehmen. Aus-
nahmsweise können auf Antrag 
Blechmaterialien mit nicht glän-
zender Oberfläche zugelassen 
werden (siehe § 7), wenn
• hochwertiges Material mit ab-

gestumpfter Oberflächenbe-
schichtung (keine spiegelnden 
Flächen) verwendet wird und

• eine Beeinträchtigung der Ge-
bäude- sowie Straßenansicht 
ausgeschlossen werden kann.

4. Die Eindeckung der Gauben 
muss im Material des Hauptda-
ches erfolgen.

5. Blechverwahrungen, Abdeckun-
gen und Fallrohre sind mit nicht 
glänzender Oberfläche auszufüh-
ren.

(6) Technische Dachaufbauten
1. Technische Anlagen, wie z.B. Pa-

rabolspiegel, Antennen, Teile von 
Lüftungs- und Klimaanlagen, 
sind nicht zulässig, wenn sie vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus 
einsehbar sind. Schornsteinrohre 
müssen verkleidet werden. 

2. a) Vom öffentlichen Verkehrs-
raum aus nicht einsehbare Solar-
anlagen sind zulässig.�  
In Zone 2 können vom öffentli-
chen Verkehrsraum aus sichtba-
re Solaranlagen ausnahmsweise 
auf Antrag zugelassen werden 
(siehe § 7), wenn sie vom öffent-
lichen Verkehrsraum der Zone 
1 aus nicht eingesehen werden 
können und die nachfolgenden 
Vorgaben erfüllt werden. 
• Ausreichende Unterlagen für die 

Bemusterung sind vorzulegen.
• Die Solaranlagen dürfen keine 

auffälligen Modulrahmen auf-
weisen. 

• Die Solarplatten dürfen nicht 
um Dachfenster und Dachgau-
ben herum entwickelt werden. 

�
� Fortsetzung�auf�Seite�3
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Fortsetzung vonSeite 2
	 Sie	müssen	sich	auf	zusammen-

hängende	 Flächen	 beschrän-
ken	 und	 sind	 gleichmäßig	 zu	
reihen	 (Rechteckflächen).	 Ein	
Versatz	 in	 den	 Randbereichen	
ist	auszuschließen.	

2.	b)	Solaranlagen	auf	Dachgauben	
sind	unzulässig.

3.	Vom	 öffentlichen	 Verkehrsraum	
aus	nicht	einsehbare	Windkraft-
anlagen	können	auf	Antrag	aus-
nahmsweise	zugelassen	werden.

§ 4 Fassaden

(1) Wandaufbau
1.	Die	 Fassaden	 sind	 so	 auszubil-

den,	dass	der	Wandanteil	größer	
als	der	Öffnungsanteil	ist.

2.	Die	Fassaden	sind	zu	verputzen,	
sofern	 der	 historische	 Bestand	
des	 Gebäudes	 es	 nicht	 anders	
erfordert.	 Die	 Oberfläche	 muss	
glatt,	ohne	Struktur	erscheinen.

3.	Vordächer	und	Erker	sind,	sofern	
sie	 vom	 öffentlichen	 Verkehrs-
raum	 aus	 einsehbar	 sind,	 nicht	
zulässig.

4.	Fensterfaschen	 und	 Gewände	
sind	umlaufend	und	nicht	als	in-
nenliegend	auszubilden.

5.	Öffnungen	 von	 Lüftungs-,	 Ab-
luft-,	Klimaanlagen	und	derglei-
chen	dürfen	in	der	Fassade	nicht	
in	Erscheinung	treten.

6.	Technische	 Anlagen	 und	 An-
lagenteile	gemäß	§	3	Abs.	6	sind	
im	 Fassadenbereich	 nicht	 zuläs-
sig,	 wenn	 sie	 vom	 öffentlichen	
Verkehrsraum	 aus	 einsehbar	
sind.

(2) Fenster, Türen, Tore (außer 
Schaufenster und gewerbliche 
Eingänge)
1.	Fenster	sind	als	stehende	Recht-

eckformate	auszubilden.	Fenster-
bänder	sind	nicht	zugelassen.

2.	Übereckfenster	sind	nicht	zulässig.
3.	In	allen	Geschossen	ist	nur	nach	

beiden	 Seiten	 durchsichtiges	
Fensterglas	zulässig.

4.	Zwischen	 Fensteröffnungen	 sind	
Mauerpfeiler	 in	 einer	 Mindest-
breite	von	der	Hälfte	des	lichten	
Öffnungsmaßes	 auszubilden.	
Zwillingsfenster	mit	einer	gerin-
geren	 Pfeilerbreite,	 mindestens	
jedoch	10	cm,	können	ausnahms-
weise	auf	Antrag	zugelassen	wer-
den.	 Ausnahmen	 können	 auch	
zugelassen	werden,	wenn	der	Be-
stand	oder	unzureichende	Belich-
tungsmöglichkeiten	 es	 erfordern	
(siehe	§	7).

5.	Aus	Werkstein	bestehende	Fens-
ter-,	Türleibungen	und	Brüstun-
gen	sind	beizubehalten.	Fenster-,	
Tür-	und	Toröffnungen	bei	Neu-
bauten	müssen	durch	Werkstein-
leibungen	 und	 -brüstungen	 oder	
durch	 farbliche	 Gestaltung	 be-
tont	werden.

6.	Für	die	Farbgestaltung	von	Fens-
tern,	 Türen,	 Toren,	 Rollläden	
und	Fensterläden	ist	Abs.	5	Nr.	3	
maßgebend.

7.	Türen	 und	 Fenster	 in	 Zone	 1	
sollen	 aus	 Holz	 hergestellt	 sein.	
Hauseingangstüren	sind	mindes-
tens	zu	2/3	aus	Holz	zu	fertigen,	
so	dass	Glaseinsätze	höchsten	1/3	
der	Fläche	des	Türblattes	einneh-
men.

	 Auf	 Antrag	 können	 Fenster	 und	
Türen	in	Zone	1	ausnahmsweise	
nach	 vorheriger	 Bemusterung	
mit	 abweichenden	 Materialien	
zugelassen	 werden,	 sofern	 sie	
eine	 hochwertige	 Holzoptik	 oder	
Profilierung	 aufweisen,	 so	 dass	
die	Beeinträchtigung	der	Gebäu-
de-	 sowie	 Straßenansicht	 ausge-
schlossen	 werden	 kann.	 Für	 die	
Fenster	 in	 der	 Fassadenansicht	
(ausgenommen	nicht	einsehbarer	
Bereich)	sind	einheitliche	Materi-
alien	zu	verwenden.

	 In	 Zone	 2	 sind	 von	 Holz	 abwei-
chende	 Materialien	 ohne	 An-
tragstellung	 zulässig,	 sofern	 sie	

eine	 hochwertige	 Holzoptik	 oder	
Profilierung	 aufweisen,	 so	 dass	
die	Beeinträchtigung	der	Gebäu-
de-	 sowie	 Straßenansicht	 ausge-
schlossen	 werden	 kann.	 Für	 die	
Fenster	 in	 der	 Fassadenansicht	
(ausgenommen	nicht	einsehbarer	
Bereich)	sind	einheitliche	Materi-
alien	zu	verwenden.

8.	Tore	 in	 vom	 öffentlichen	 Ver-
kehrsraum	 aus	 einsehbaren	 Be-
reichen	der	Zone	1	sollen	aus	Holz	
oder	 schmiedeeisern	 hergestellt	
werden.	 Garagentore	 in	 Zone1	
können	 auf	 Antrag	 ausnahms-
weise	 nach	 vorheriger	 Bemus-
terung	 auch	 in	 abweichenden	
Materialien	 zugelassen	 werden,	
sofern	 sie	 eine	 hochwertige	 Hol-
zoptik	 aufweisen	 und	 die	 Beein-
trächtigung	 der	 Gebäude-	 sowie	
Straßenansicht	 ausgeschlossen	
werden	kann	(siehe	§	7).

	 In	Zone	2	sind	Garagentore	in	von	
Holz	 abweichenden	 Materialien	
ohne	Antragstellung	zulässig,	so-
fern	sie	eine	hochwertige	Holzop-
tik	 oder	 Profilierung	 aufweisen,	
so	dass	die	Beeinträchtigung	der	
Gebäude-	 sowie	 Straßenansicht	
ausgeschlossen	werden	kann.

	 Die	 Ausbildung	 der	 Toröffnung,	
die	 Gliederung	 und	 Farbgebung	
der	Tore	(siehe	Abs.	5	Nr.	3)	muss	
auf	die	Fassadengestaltung	abge-
stimmt	sein.

9.	Fenster	in	der	Zone	1	sind	durch	
glasteilende	 Sprossen	 zu	 glie-
dern.

	 Rollläden	 können	 nur	 dann	 zu-
gelassen	werden,	wenn	der	Roll-
ladenkasten	 und	 die	 Führungs-
schienen	in	der	Fassade	nicht	in	
Erscheinung	treten.

	 Fensterläden	 sind	 zu	 belassen	
und	zu	erhalten.

(3) Schaufenster, Gewerbeein-
gänge, Ladeneingangstüren
1.	Schaufenster	 sind	 nur	 in	 den	

Erdgeschosszonen	 zulässig,	 sie	
dürfen	 auch	 nicht	 in	 die	 Brüs-
tungszone	des	1.	Obergeschosses	
hineinragen.

	 Die	 Konstruktionsteile	 von	
Schaufenstern	 und	 gewerblichen	
Eingängen	 in	 Zone	 1	 sollen	 aus	
Holz	hergestellt	sein.	Sie	sind	mit	
einer	Holzsprossung	zu	versehen.	
Nach	 vorheriger	 Bemusterung	
können	 auf	 Antrag	 ausnahms-
weise	 von	 Holz	 abweichende	
Materialien	 zugelassen	 werden,	
sofern	 sie	 eine	 hochwertige	 Hol-
zoptik	 oder	 Profilierung	 aufwei-
sen,	so	dass	die	Beeinträchtigung	
der	 Gebäude-	 sowie	 Straßen-
ansicht	 ausgeschlossen	 werden	
kann	(siehe	§	7).	Mehrere	Schau-
fenster	 in	 der	 Fassadenansicht	
sind	einheitlich	auszuführen.

	 In	 Zone	 2	 sind	 von	 Holz	 abwei-
chende	 Materialien	 ohne	 An-
tragstellung	 zulässig,	 sofern	 sie	
eine	 hochwertige	 Holzoptik	 oder	
Profilierung	 aufweisen,	 so	 dass	
die	Beeinträchtigung	der	Gebäu-
de-	 sowie	 Straßenansicht	 ausge-
schlossen	werden	kann.	Mehrere	
Schaufenster	in	der	Fassadenan-
sicht	 sind	 einheitlich	 auszufüh-
ren.

	 In	 Bereichen,	 die	 nicht	 vom	 öf-
fentlichen	Verkehrsraum	aus	ein-
gesehen	werden	können,	sind	von	
Holz	 abweichende	 Materialien	
zulässig.

2.	Für	 die	 Farbgestaltung	 der	
Schaufenster	 ist	 Abs.	 5	 Nr.	 3	
maßgebend.

3.	Die	Proportionen	der	Schaufens-
ter	 (Verhältnis	 Breite	 zu	 Höhe)	
sollen	 an	 den	 Proportionen	 der	
anderen	 Öffnungen	 orientiert	
sein.

4.	Die	Schaufenster	sind	mit	einem	
Sockel	 von	 mindestens	 0,30	 m	
Höhe	zu	versehen.

5.	Die	 Verglasung	 ist	 mindestens	
10	cm	hinter	der	im	Erdgeschoss	
vorhandenen	 Außenwand	 (Vor-
derkante)	anzubringen.

6.	Die	 Gliederung	 der	 Schaufens-
terzone	muss	auf	die	Fassadenge-
staltung	 (Fensterachsen)	 Bezug	
nehmen.

7.	Das	 dauerhafte	 Zukleben,	 Zu-
streichen	 oder	 Zudecken	 von	
Schaufenstern	 ist	 unzulässig.	
Soweit	das	Erscheinungsbild	des	
Gebäudes	und	der	benachbarten	
Umgebung	 nicht	 gestört	 wird,	
können	 auf	 Antrag	 Ausnahmen	
hiervon	zugelassen	werden,	wenn	
mindesten	1/3	der	Glasfläche	 im	
zentralen	Bereich	des	Schaufens-
ters	 oder	 bei	 Verwendung	 von	
Bildschirmen	mindestens	2/3	der	
Glasfläche	unverdeckt	bleiben.

	 Insbesondere	 bei	 Leerstand	 von	
Geschäften	 werden	 Ausnahmen	
bevorzugt	 zugelassen,	 sofern	 sie	
auf	den	Leerstand	hinweisen	und	
in	 ästhetischer	 Optik	 (z.	B.	 3-D-
Darstellung)	 hergestellt	 werden	
(siehe	§	7).

8.	Markisen	 sind	 nur	 in	 Verbin-
dung	mit	Schaufenstern	zulässig	
oder	 an	 Gebäudeteilen,	 die	 vom	
öffentlichen	 Verkehrsraum	 aus	
nicht	 eingesehen	 werden	 kön-
nen.	Jedem	Schaufenster	ist	eine	
separate	 Markise	 zuzuordnen.	
Die	 Farbgebung	 ist	 im	 Hinblick	
auf	 die	 Fassadengestaltung	 op-
tisch	untergeordnet	umzusetzen.	
Grelle	Farben	und	glänzende	Ma-
terialien	 sind	 unzulässig.	 Korb-
markisen	 können	 auf	 Antrag	
ausnahmsweise	 zugelassen	 wer-
den	(siehe	§	7).

(4) Materialien
1.	Die	 Fassaden	 sind	 in	 Materiali-

en	 auszuführen,	 die	 den	 traditi-
onellen	 Eindruck	 einer	 tragen-
den	 Mauerwerkskonstruktion	
gewährleisten.	 Konstruktionen	
aus	 Sichtfachwerk	 sind	 nur	 im	
Bestand	zulässig.

2.	Fassadenverkleidungen	 durch	
Faserzementplatten,	 Holzscha-
lungen	 oder	 vergleichbare	 Mate-
rialien	und	Konstruktionen	sind	
nicht	zulässig.

(5) Farbgestaltung
1.	Für	Putzanstriche	sind	nur	Kalk-	

oder	 Mineralfarben	 zu	 verwen-
den.	Für	den	Sockelanstrich	kön-
nen	 ausnahmsweise	 auf	 Antrag	
abweichende	 Farbmaterialien	
zugelassen	werden	(siehe	§	7).

2.	Fensterfaschen,	 Gesimse	 und	
Sockel	 müssen	 farblich	 von	 dem	
Wandflächenanstrich	 abgesetzt	
werden.	 Natursteinsockel	 ohne	
Farbanstrich	können	ausnahms-
weise	 auf	 Antrag	 zugelassen	
werden,	wenn	sie	mit	einer	nicht	
glänzenden	 Oberfläche	 herge-
stellt	 werden	 (siehe	 §	 7).	 Kunst-
harzanstriche	sind	unzulässig.

3.	Für	 die	 Farbgestaltung	 ist	 die	
Farbleitplanung	 der	 Stadt	 bin-
dend.

(6) Zubehörteile
Zubehörteile	 wie	 Namensschilder,	
Briefkästen,	Rufanlagen,	Hinweis-
schilder	bis	0,25	m²	Ansichtsfläche	
müssen	 in	 Hauseingängen	 unter-
gebracht	 werden.	 Sollte	 das	 nicht	
möglich	sein,	können	sie	auf	Antrag	
ausnahmsweise	zugelassen	werden	
(siehe	§	7),	wenn	sie	sich	nach	Form,	
Maß	 und	 Gestaltung	 der	 Fassade	
unterordnen.

§ 5 Werbeanlagen

(1) Allgemeines
1.	Die	 Fassaden	 dürfen	 zum	 Zwe-

cke	der	Werbung	nicht	verändert	
oder	 beeinträchtigt	 werden.	 Ins-
besondere	 dürfen	 Fassadenglie-
derungen	wie	Gesimse,	Wandvor-
lagen	 usw.	 nicht	 überdeckt	 oder	
unterbrochen	 werden.	 Werbung	
ist	 nur	 im	 Erdgeschossbereich	
auf	 dem	 Fassadenfeld	 zwischen	
Erdgeschoß	und	1.	Obergeschoss	
zulässig.

2.	Unzulässig	 sind	 Werbeanlagen	

mit	phosphoreszierenden	Farben,	
bewegtem	 oder	 wechselndem	
Licht,	Leuchtbänder,	selbstbewe-
gende	Werbung,	Fahnen.

3.	An	 Mauern,	 Einfriedungen,	 in	
Gärten,	 Vorgärten	 und	 Grünflä-
chen	 ist	 das	 Aufstellen	 und	 An-
bringen	von	Werbeanlagen	unzu-
lässig.

4.	In	 Zone	 1	 sind	 Kastenkörper	
unzulässig,	 sofern	 sie	 nicht	 als	
Ausleger	gemäß	Abs.	2	Nr.	3	und	
Abs.	 3	 Nr.	 1	 b	 ausgebildet	 sind.	
Vertikale	Werbung	 in	Zone	1	 ist	
unzulässig.

5.	In	 Zone	 1	 sind	 flache,	 bemalte	
Tafeln	an	Fassaden	sowie	Werbe-
anlagen	 als	 einzeln	 aufgestellte	
Tafeln	nicht	zulässig.

(2) Größe der Werbung
1.	Die	 Gesamtlänge	 von	 Werbe-

anlagen	 in	 Zone	 1	 darf	 1/3	 der	
jeweiligen	Fassadenlänge	des	be-
treffenden	 Gebäudes	 nicht	 über-
schreiten.	Ausnahmen	bis	3/5	der	
Fassadenlänge	bei	Gebäuden	bis	
zu	 8	 m	 Fassadenbreite	 können	
auf	 Antrag	 zugelassen	 werden	
(siehe	§	7).

2.	In	 der	 Zone	 1	 dürfen	 Werbe-
schriftzüge	 das	 Höchstmaß	 von	
0,40	m	Höhe	nicht	überschreiten.	
Einzelne	 Buchstaben	 und	 Logos	
sind	 bis	 höchstens	 0,60	 m	 Höhe	
und	Breite	zulässig.	Die	Werbung	
darf	nicht	weiter	als	20	cm	vor	die	
Fassade	 hinausragen	 (mit	 Aus-
nahme	von	Auslegern).

3.	In	der	Zone	1	sind	Werbeanlagen	
an	 Auslegern	 auf	 die	 Größe	 von	
bis	zu	0,30	m²	Ansichtsfläche	zu	
beschränken.	Sie	sind	abgehängt	
an	einem	Kragarm	zu	befestigen

(3) Art und Standort der Wer-
bung
1.	Als	 Werbeträger	 in	 Zone	 1	 sind	

zugelassen:
a)	aufgemalte	 Werbeschriftzüge	

oder	Einzelbuchstaben	auf	dem	
Fassadenfeld	 zwischen	 Erd-
geschoß	 und	 1.	 Obergeschoss.	
Sie	müssen	mindestens	20	 cm	
unter	der	Oberkante	der	Brüs-
tung	 des	 Obergeschosses	 en-
den.	 Der	 Mindestabstand	 von	
Gesimsen	 beträgt	 10	 cm	 und	
von	Gebäudekanten	0,5	m.

b)	Werbeanlagen	 an	 Auslegern	
gemäß	Abs.	2	Nr.	3,	sofern	sie	
individuell	hergestellt	sind	und	
auf	den	Ort	der	Leistung	hin-
weisen.	 Sie	 können	 beleuchtet	
oder	 selbstleuchtend	 ausge-
führt	 sein	 und	 dürfen	 nicht	
weiter	als	1,20	m	über	die	Fas-
sadenebene	 hinausragen.	 Die	
Ansichtsfläche	 von	 Auslegern	
muss	 einen	 Mindestabstand	
von	15	cm	zur	Fassade	aufwei-
sen.

c)	beleuchtete,	 selbstleuchtende	
und	 hinterleuchtete	 Einzel-
buchstaben	und	Logos

2.	Je	 Geschäft	 oder	 sonstiger	 Ein-
richtung	 ist	 nur	 eine	 Werbean-
lage	 an	 Fassaden	 zulässig.	 Wer-
beanlagen	 an	 Auslegern	 sind	
zusätzlich	möglich.

(4) Warenautomaten
Warenautomaten	dürfen	nur	in	Ge-
bäudenischen	oder	Passagen	ange-
bracht	werden.

(5) Serienmäßig hergestellte 
Werbeanlagen
Diese	Vorschriften	gelten	uneinge-
schränkt	auch	für	serienmäßig	her-
gestellte	Firmenwerbung.

§ 6 Unbebaute Flächen, 
Gärten, Mauern, Einfrie-

dungen und Treppen

(1) Unbebaute Flächen/Gärten
1.	Für	 Hofeinfahrten,	 Innenhöfe	

und	 andere	 unbebaute	 Flächen	
der	Grundstücke	sind,	sofern	sie	
befestigt	werden	und	vom	öffent-
lichen	Verkehrsraum	aus	einseh-

bar	sind,	Natur-	oder	Kunststein-
pflaster	zu	verwenden.	Dabei	 ist	
Kunststein	nur	zu	verwenden,	wo	
kein	 historischer	 Bestand	 exis-
tiert.

2.	Vorgärten	 und	 Gärten,	 die	 vom	
öffentlichen	 Verkehrsraum	 aus	
einsehbar	 sind,	 dürfen	 nicht	 als	
Arbeits-	 oder	 Lagerflächen	 ge-
nutzt	 werden.	 Sie	 sind	 gärtne-
risch	anzulegen	und	zu	erhalten,	
sofern	 sie	 nicht	 als	 Zufahrten	
oder	Zugänge	benötigt	werden.

3.	Zufahrten	 und	 Zugänge	 müssen	
auf	 das	 Mindestflächenmaß	 be-
schränkt	werden.

4.	Standplätze	 für	 bewegliche	 Ab-
fallbehälter	sind	so	zu	gestalten,	
dass	 die	 Behälter	 vom	 öffentli-
chen	 Verkehrsraum	 aus	 nicht	
einsehbar	sind.

(2) Mauern, Einfriedungen und 
Geländer
1.	Mauern	 sind	 aus	 ortsüblichen	

Kunst-	und	Naturstein	oder	ver-
putzt	 herzustellen.	 Dabei	 kann	
nur	 dort	 Kunststein	 eingesetzt	
werden,	wo	kein	historischer	Be-
stand	existiert.

2.	Einfriedungen	 sind	 in	 Holz	
mit	 senkrechter	 Lattung	 oder	
schmiedeeisern	herzustellen.

3.	Geländer	 sind	 in	Holz	mit	 senk-
rechter	 Lattung	 oder	 schmie-
deeisern	 herzustellen.	 Metall-
geländer	 mit	 nicht	 glänzender	
Optik	sind	ebenfalls	möglich.	Die	
Geländer	 sind	 in	 dezenter,	 der	
Fassade	untergeordneter	Farbge-
bung	auszuführen.

(3) Treppen
Treppen	und	Eingangsstufen	sind,	
soweit	 sie	 vom	 öffentlichen	 Ver-
kehrsraum	 aus	 einsehbar	 sind,	 in	
ortsüblichem	 Natur-	 oder	 Kunst-
stein	 als	 Blockstufen	 auszufüh-
ren.	 Die	 Oberflächen	 dürfen	 nicht	
geschliffen,	 poliert	 oder	 glänzend	
sein.	 Kunststein	 kann	 nur	 dort	
eingesetzt	werden,	wo	kein	histori-
scher	Bestand	vorhanden	ist.

§ 7 Abweichungen

Ausnahmen	 oder	 Befreiungen	 von	
dieser	Vorschrift	können	nach	Maß-
gabe	des	§	67	SächsBO	auf	Antrag	
gewährt	 werden.	 Für	 die	 Prüfung	
des	 Antrages	 sind	 maßstäbliche	
Zeichnungen	 mit	 Darstellung	 der	
betreffenden	 Anlage	 einschließlich	
ihrer	 abweichenden	 Ausführung	
in	 Verbindung	 mit	 der	 betroffenen	
Gebäudeansicht	 einzureichen.	 Die	
Unterlagen	 müssen	 rechtzeitig	 vor	
Anschaffung	der	Anlage	und	ihrer	
Errichtung	 bzw.	 Anbringung	 vor-
gelegt	werden.	§	68	SächsBO	bleibt	
davon	unberührt.

§ 8 Ordnungswidrigkeit

Wer	 vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	
gegen	 diese	 Satzung	 (§§	 2	 bis	 7)	
verstößt,	 handelt	 ordnungswidrig	
gemäß	§	87	Abs.	1	Nr.	1	SächsBO.	
Ordnungswidrig	handelt	auch,	wer	
vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	 einer	
vollziehbaren	 schriftlichen	 Anord-
nung	 der	 Bauaufsichtsbehörde	 zu-
widerhandelt,	 die	 aufgrund	 eines	
Verstoßes	 gegen	 diese	 Satzung,	 §§	
2	 bis	 7,	 erlassen	 worden	 ist.	 Die	
Ordnungswidrigkeit	 kann	 nach	 §	
87	Abs.	3	SächsBO	mit	einer	Geld-
buße	bis	zu	500	000	Euro	geahndet	
werden.

§ 9 Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ih-
rer	 öffentlichen	 Bekanntmachung	
in	 Kraft.	 Gleichzeitig	 tritt	 die	 Ge-
staltungssatzung	 vom	 21.	 Januar	
1999,	 veröffentlicht	 am	 21.	 März	
1999,	außer	Kraft.

ausgefertigt Oschatz, 6. März 2019
Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister
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